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4.17   Otoakustische Emissionen  
 
 
Die Messung otoakustischer Emissionen ist eine moderne Diagnosemethode bei der 
Abklärung von Hörstörungen. Innerhalb eines bestimmten Rahmens ermöglicht sie objektive 
Aussagen über die Innenohrfunktion und im Ausschlussverfahren auch über nervale 
Funktionen der Hörbahn. Anträge zur Durchführung und Abrechnung der Bestimmung 
otoakustischer Emissionen können nur von Ärzten mit der Gebietsbezeichnung „Arzt für 
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde“ oder der „Phoniatrie und Pädaudiologie“ gestellt werden. 
Eine Genehmigung kann die Kassenärztliche Vereinigung erteilen, wenn zudem eine 
Gewährleistungsgarantie für das benutzte Gerät vorliegt, welche die in der Richtlinie 
beschriebenen Bedingungen umfasst.  
 
 
 

 

Genehmigungs-
vorbehalt 

 

Eingangsprüfung/ 
Kolloquium 

 

Frequenzregelung  

Rezertifizierung  

Praxisbegehungen/ 
Hygieneprüfung 

 

Einzelfallprüfung durch 
Stichproben/  
Dokumentationsprüfung 

 

Bestimmung der otoakustischen 
Emissionen 
Rechtsgrundlage: § 135 Abs. 1 SGB V 
(Richtlinie Methoden vertragsärztliche 
Versorgung) 
Gültigkeit: seit 24.11.1995 

obligate Fortbildungen/ 
Teilnahme 
Qualitätszirkel 

 

Genehmigungen 
Anzahl Ärzte mit Genehmigung,  
Stand 31.12.2007 

58 

Anzahl beschiedene Anträge  7 
- davon Anzahl Genehmigungen  7 
Anzahl der Widerrufe  
von Abrechnungsgenehmigungen 

0 

Anzahl Rückgabe/Beendigung  
der Abrechnungsgenehmigung 

4 
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